
 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN ZU DEN ADGAR AWARDS 

 
Teilnahmeberechtigt sind alle werbetreibenden Unternehmen und Auftraggeber von 
Anzeigenwerbung, die ihren Sitz in Österreich haben, sowie Werbeagenturen und 
Mediaagenturen für ihre Auftraggeber. Von der Teilnahme ausgeschlossen ist die Eigenwerbung 
von Verlagen sowie deren Interessenvertretungen. 

 

• Eingereicht werden können Sujets, die im Jahr 2025 mindestens fünfmal in österreichischen 
Tageszeitungen, Wochenzeitungen oder Magazinen (bzw. in den Österreich-Teilen 
deutscher Illustrierter) inseriert wurden; darüber hinaus muss zumindest eine Schaltung in 
einem Mitgliedsmedium des Verbandes Österreichischer Zeitungen erfolgt sein. 

• In der Kategorie Kreativer Einsatz von Online-Werbung können Online-Sujets eingereicht 
werden, die im Jahr 2025 zumindest einmal auf einem österreichischen Portal, das einem der 
Mitglieder des Verbandes Österreichischer Zeitungen zuzurechnen ist, geschalten worden 
sind. 

• Es dürfen maximal drei verschiedene Sujets einer Kampagne eingereicht werden, wobei für 
jedes Sujet eine eigene Einreichung erforderlich ist. 

• Sujets, die bereits in der Vergangenheit für den ADGAR eingereicht wurden, sind von 
einer erneuten Teilnahme ausgeschlossen. 

• Der Einsender unterwirft sich mit der Einsendung seiner Arbeiten dem Urteil der Jury und den 
Teilnahmebedingungen. 

• Jede Einreichung muss die Urheberschaft aufzeigen und vollständige Angaben über 
Auftraggeber, Agentur und Ausführende enthalten. 

• Der/die Einreicher/in erteilt mit seiner/ihrer Einreichung seine/ihre Zustimmung zur 
Veröffentlichung in Zeitungen und Fachzeitschriften und entsprechenden digitalen Medien, 
insbesondere in allen von den Mitgliedern des VÖZ bzw. mit diesen verbundenen 
Unternehmen herausgegebenen Publikationen. Er/sie erklärt, dass er/sie bzw. die Agentur 
und/oder der Auftraggeber, namens derer die Einreichung erfolgt, über alle hierzu 
erforderlichen Rechte verfügen und mit der Einreichung sowie den vorgenannten 
Veröffentlichungen einverstanden sind. Im Falle von Regressansprüchen hält der Einsender 
die VÖZ All Media Service GmbH und den Verband Österreichischer Zeitungen sowie 
dessen Mitglieder schad- und klaglos. 

• Einsendungen, die den Teilnahmebedingungen nicht entsprechen, werden unter Ausschluss 
des Rechtsweges und ohne Angabe von Gründen zurückgewiesen. 
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